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Bek. Nr. 1 

Stadt Bad Reichenhall 
 

Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke Bad Reichenhall 
 
Der Stadtrat Bad Reichenhall hat in seiner Sitzung am 18. Januar 2011 Folgendes beschlossen: 
 
1. Den Jahresabschluss 2009 der Stadtwerke gemäß § 25 Abs. 3 EBV i. V. mit Artikel 102 Abs. 3 GO festzustellen. 
2. Den Jahresgewinn 2009 in Höhe von 1.019.467,07 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen. 
 
Vom Abschlussprüfer wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Reichenhall für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis   
31. Dezember 2009 geprüft. Durch Art. 107 Abs. 3 GO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 
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daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die 
Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften (sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung) und die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der Werkleitung des 
Eigenbetriebes. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes 
sowie über die interne Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben. 
 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 GO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit 
hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Bean-
standungen geben und ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der Werkleitung des Eigenbetriebes, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie 
die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG 
sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Ich bin der Auffassung, dass 
meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts und über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (sowie den ergänzenden Bestim-
mungen der Satzung) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstan-
dungen. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu 
keinen Einwendungen geführt. 
 
 
München, den 28. September 2010 
 
Edmund W. Nowak, Wirtschaftsprüfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2009 sind in der Zeit vom  
 

26. Januar 2011 bis 3. Februar 2011 
 
bei den Stadtwerken Bad Reichenhall, Hallgrafenstraße 2, Zimmer 209, zu den üblichen Geschäftszeiten öffentlich ausgelegt. 
 
 
Bad Reichenhall, den 19. Januar 2011 
Stadt Bad Reichenhall 
 
Dr. Lackner, Oberbürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 2 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Dritte Satzung der Stadt Freilassing zur Änderung der Gebührensatzung  

für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Freilassing 
Vom 18. Januar 2011 

 
Die Stadt Freilassing erlässt aufgrund der Art. 5 Abs. 1, Art. 7 Abs. 2 und 5 Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) 
folgende 
 

Satzung: 
 

§ 1 
 

Die Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Freilassing vom 25.7.2006, veröffentlicht im Amtsblatt für 
den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 31 vom 1.8.2006, Bek.-Nr. 4, zuletzt geändert durch Satzung vom 3.11.2009, veröf-
fentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 44 vom 10.11.2009, Bek.-Nr. 5, wird wie folgt geändert: 
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§ 5 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„(1)  Die Gebühr für die Abfallentsorgung beträgt bei 14-tägiger Abfuhr der Restmüllbehältnisse jährlich für 
 

1.  eine Müllnormtonne       80 ltr. (Euro-Norm)   130,16€ 
2.  eine Müllnormtonne     120 ltr. (Euro-Norm)   195,24€ 
3.  eine Müllnormtonne     240 ltr. (Euro-Norm)   390,48€ 
4.  eine Müllnormtonne  1.100 ltr. (Euro-Norm)               1.789,70€.“ 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.1.2011 in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 18. Januar 2011 
Stadt Freilassing 
 
Josef Flatscher, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 3 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Erste Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 

für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Freilassing 
Vom 18. Januar 2011 

 
Die Stadt Freilassing erlässt aufgrund des Art. 28 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1 
 
Die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Freilassing 
vom 10. Oktober 2001, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 44 vom 30. Oktober 2001, Bek.-
Nr. 2, wird wie folgt geändert: 
 
Das in Anlage zur Satzung beigefügte Verzeichnis der Pauschalsätze wird wie folgt neugefasst: 
 

Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze  
und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Freilassing 

 
Verzeichnis der Pauschalsätze 

 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 bis 3) und den Personalkosten 
(Nummer 4) zusammen. 

 
1. Streckenkosten 

 
Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für 

 
a) Drehleiter        14,- € 
b) Rüstwagen         8,- € 
c) Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug       7,- € 
d) Tanklöschfahrzeug, Löschgruppenfahrzeug      6,- € 
e) Einsatzleitwagen, Mehrzweckfahrzeug, Gerätewagen Logistik    3,- € 
f) Pulverlöschanhänger        1,- €. 

 
2. Ausrückestundenkosten 

 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstungen abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen gehö-
ren, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden 
bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben. 
Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus bis zum 
Zeitpunkt des Wiedereinrückens - je Stunde für 

 
a) Drehleiter        210,- € 
b) Rüstwagen       150,- € 
c) Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug     130,- € 
d) Löschgruppenfahrzeug      100,- € 
e) Tanklöschfahrzeug         90,- € 
f) Gerätewagen Logistik        35,- € 
g) Einsatzleitwagen, Mehrzweckfahrzeug       30,- € 
h) Pulverlöschanhänger        15,- €. 

 
3. Arbeitsstundenkosten 

 
Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehört (und können 
demnach dafür keine Ausrückestundenkosten geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 
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In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht 
in Betrieb ist. 
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für 

 
a) Atemschutzgerät       27,- €/Std. 
b) Rettungsspreize, Rettungsschere     27,- €/Std. 
c) Motorsäge       20,- €/Std. 
d) Pneumatisches Hebekissen      20,- €/Std. 
e) Stromgenerator       20,- €/Std. 
f) Tragkraftspritze       20,- €/Std. 
g) Kompressor       13,- €/Std. 
h) Scheinwerferanlage       13,- €/Std. 
i) Tauchpumpe       10,- €/Std. 
j) Greifzug        27,- €/Tag 
k) Schlauchbrücke – je Garnitur        7,- €/Tag 
l) Strahlrohr, sonstige Armaturen       7,- €/Tag 
m) Saug- und Druckschlauch        1,- €/Tag. 

 
4. Personalkosten 

 
Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuerwehrge-
rätehaus bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übri-
gen die ganzen Stundenkosten erhoben. 

 
4.1  Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz berechnet: 20,00 €. 

 
4.2  Sicherheitswachen 

 
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden erhoben je Stunde Wachdienst 
für einen ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden (siehe § 11 Abs. 4 AVBayFwG)    11,40 €. 
 
Abweichend von Nummer 4 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet.“ 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 18. Januar 2011 
Stadt Freilassing 
 
Josef Flatscher, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Stadt Freilassing 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Neuhofham“; 
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit  

gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Stadtrat der Stadt Freilassing hat am 8.11.2010 beschlossen, den Bebauungsplan „Neuhofham“ hinsichtlich der Länge von 
Gebäuden zu ändern. Hierzu fand in der Zeit vom 24.11.2010 bis 30.12.2010 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange statt. 
 
Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Freilassing hat am 12.1.2011 den Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fas-
sung vom 19.10.2010 mit geänderter / ergänzter Begründung in der Fassung vom 3.1.2011 gebilligt und die Verwaltung mit der 
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB beauftragt. 
 
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 19.10.2010 mit Begründung in der Fassung vom 3.1.2011 liegt in 
der Zeit vom 
 

2. Februar 2011 bis 3. März 2011 
 

im Rathaus der Stadt Freilassing, Münchener Straße 15, 2. Obergeschoss, im Flur des Bauamtes und im Zimmer Nr. 202 oder 
205 während der allgemeinen Dienststunden (von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und am Dienstag von 14:00 
Uhr bis 18:00 Uhr) öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
Darüber hinaus können die Planungsunterlagen auf der Homepage der Stadt Freilassing (http://www.freilassing.de) unter der 
Rubrik "Rathaus" eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen (Anregungen und Bedenken) schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. 
 
Da nur eine Gestaltungsvorschrift geändert und keine Zulässigkeit einer über den bisherigen Umfang hinausgehenden bauli-
chen Nutzung begründet wird, wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB abgesehen. Es sind auch keine anderen umweltbezogenen Informationen verfügbar. 
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Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können. 
 
 
Freilassing, den 19. Januar 2011 
Stadt Freilassing 
 
Josef Flatscher, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 5 

Gemeinde Ainring 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Ainring über den Satzungsbeschluss  
der Außenbereichssatzung „Winkeln-Ost“ (Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB) 

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ainring beschloss die Außenbereichssatzung „Winkeln-Ost“ in der Planfassung vom 
30.11.2010 mit Begründung in seiner Sitzung am 30.11.2010 als Satzung. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt die Außenbereichssatzung in Kraft. 
 
Jedermann kann die Außenbereichssatzung mit Planzeichnung, Satzung und der Begründung im Rathaus Ainring in Mitterfel-
den, Salzburger Str. 48, 1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 105 und 106 während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Hinweis gemäß 215 BauGB: 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 
Hinweis gemäß § 44 BauGB: 

 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach kann der Ent-
schädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Mitterfelden, den 20. Januar 2011 
Gemeinde Ainring 
 
Hans Eschlberger, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 6 

Gemeinde Ainring 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Ainring über die  
102. Änderung des Bebauungsplanes „Mitterfelden“ 

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Bauausschuss der Gemeinde Ainring beschloss die 102. Änderung des Bebauungsplanes „Mitterfelden“ in der Planfassung 
vom 17.1.2011 mit Begründung in seiner Sitzung am 17.1.2011 als Satzung. 
 
Mit der Änderung wird auf dem Grundstück Fl. Nr. 537/94 der Gemarkung Ainring eine Appartmentwohnanlage für betreutes 
Wohnen ermöglicht. 
Die Änderung wurde im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt. Eine Umweltprüfung war deshalb nicht 
erforderlich. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt die Bebauungsplanänderung in Kraft. 
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Jedermann kann die Bebauungsplanänderung mit Planzeichnung, Satzung und der Begründung im Rathaus Ainring in Mitter-
felden, Salzburger Str. 48, 1. Obergeschoss, Zimmer-Nr. 105 und 106 während der allgemeinen Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Hinweis gemäß 215 BauGB: 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 
Hinweis gemäß § 44 BauGB: 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach kann der Ent-
schädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
 
Mitterfelden, den 20. Januar 2011 
Gemeinde Ainring 
 
Hans Eschlberger, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 7 

Gemeinde Piding 
 

Zweite Satzung der Gemeinde Piding zur Änderung der Wasserabgabesatzung 
Vom 19. Januar 2011 

 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Piding folgende  

 
Satzung: 

 
§ 1 

 
Die Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Piding (Wasserabgabesatzung – WAS) vom        
4. Oktober 1995 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Berchtesgadener Land Nr. 46 vom 21.11.1995), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 2.August 2000 (veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Berchtesgadener Land Nr. 36 vom 5.9.2000) 
wird wie folgt geändert: 
 
1.  Die Einleitung erhält folgende Fassung: 

 
„Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemein-
de Piding folgende Satzung:“ 

 
2.  In § 1 wird folgender Abs. 3 angefügt:  

 
„(3)  Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-

anschlüsse.“ 
 
3.  § 3 wird wie folgt geändert: 

 
a)  Nach dem zweiten Satz wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

„Gemeinsame Grundstücksanschlüsse (= verzweigte Hausanschlüsse) sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstü-
cke (z. B. Privatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versorgungsleitung verbinden.“ 

 
b)  Die bisherigen Sätze 3 bis 8 werden Sätze 4 bis 9. 

 
4.   § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerb-

lich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und 
mit Wasser beliefert wird.“ 

 
5.  In § 7 Abs. 4 Satz 3 werden die Worte „zu verwenden“ gestrichen und durch die Worte „(Luftbrücke) oder ein Rohrunterbre-

cher A1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlich.“ 
ersetzt. 
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6.   § 9 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Abs. 1 wird ersatzlos gestrichen. 
 
b)  Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absätze 1 bis 4. 
 
c)  Der neue Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde hergestellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt.“ 

 
7.  § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
„Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Die Einhaltung der Voraussetzung des Satzes 1 wird vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Ein-
satz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermu-
tet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-
DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 

 
1.  in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt wor-

den sind oder 
2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr 

gebracht worden sind 
 
und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in den vor-
genannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in 
Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.“ 

 
8.  § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
a)  Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

 
„Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftrag-
ten Personen der Gemeinde berechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, 
Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten.“ 

 
b)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 1. Februar 2011 in Kraft. 
 
 
Piding, den 19. Januar 2011 
Gemeinde Piding 
 
Hannes Holzner, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 8 

Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 

Grundsteuer für 2011 
 
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrdStG) vom 7. August 1973 (BGBl., I S. 965) wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2011 – vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Grundsteuerbescheide 2011 - in gleicher Höhe wie im Kalenderjahr 2010 
festgesetzt. Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 2011 erhalten, im Kalenderjahr 
2011 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für die Steuerschuldner treten mit dem heutigen Tag durch 
diese öffentliche Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen heute ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. 
 
Die Grundsteuer ist zu ¼ ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2011 fällig. 
 
Die Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 
 
1.  Am 15. August 2011 der Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt. 
2.  Am 15. Februar und 15. August 2011 zu je ½ des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt. 
 
Hat der Steuerschuldner selbst die Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbetrag beantragt, ist die Grundsteuer am              
1. Juli 2011 zur Zahlung fällig. 
 
In jenen Fällen, in denen gegenüber dem Vorjahr in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht Änderungen eintreten, wird 
von Amts wegen nach Erlass des Grundsteuermessbescheides durch das Finanzamt Berchtesgaden ein neuer Grundsteuerbe-
scheid 2011 zugestellt. Bis zum Ergehen dieses neuen Steuerbescheides sind Vorauszahlungen (§ 29 GrdStG) in Höhe der 
bisherigen Grundsteuerzahlung weiter zu entrichten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
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1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden, 83486 Ramsau, Im Tal 2, 
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, 
so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstr. 30, 80335 München (Postfach 20 05 43,        
80005 München), schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 
besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Gemeinde Ramsau 
b. Berchtesgaden) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
 
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstr. 30, 80335 München (Postfach 20 05 43,           
80005 München), schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die 
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl 

13/2007, S. 390) wurde im Bereich der Kommunalabgaben ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. 

- Alternative 1: Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig.  
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 1.7.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-

schuss zu entrichten. 
 
Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit dieser Bekanntmachung nicht gehemmt, insbesondere 
die Einziehung der angeforderten Grundsteuer nicht aufgehalten.  
 
 
Ramsau b. Berchtesgaden, den 17. Januar 2011 
Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden 
 
Gschoßmann, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 9 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe 
 

Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung 
 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckver-
band folgende  
 

Satzung 
 
zur Änderung der Wasserabgabesatzung vom 1.8.1990 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 34 vom 21. August 1990 des Landkrei-
ses Berchtesgadener Land), zuletzt geändert mit Satzung vom 21.12.2006 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 3 vom 16.1.2007 des 
Landkreises Berchtesgadener Land). 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Der § 1 erhält folgende Fassung: 

 
§ 1 

Öffentliche Einrichtung 
 
(1)  Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung. Das Versorgungsgebiet ergibt sich aus § 3 

der jeweils gültigen Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Surgruppe. 
 
(2)  Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 
 
(3)  Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören vorbehaltlich abweichender Vereinbarung auch die Grundstücksanschlüsse. 
 
Der § 3 erhält folgende Fassung: 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von denen die Grund-

stücksanschlüsse abzweigen. 
 

Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versorgungsleitung bis zur 
Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung und enden mit der 
Absperrvorrichtung nach dem Wasserzähler. 
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Gemeinsame Grundstücksanschlüsse 
(verzweigte Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z.B. Privatwege) verlaufen und 
mehr als ein Grundstück mit der Versorgungsleitung verbinden. 
 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungsleitung, umfassend 
Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit 
Absperrarmatur samt den dazugehörigen technischen Einrichtungen. 
 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte nachfolgende 
Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 
 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Absperrvorrichtung nach 
dem Wasserzähler im Grundstück/Gebäude. 
 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolumens. Absperr-
ventile und etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der 
Wasserzähler. 
 

Der § 4 erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich 

nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Was-
ser beliefert wird. 

 
(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung er-

schlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vor-
schriften nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geän-
dert wird. Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband. 

 
(3)  Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die 

Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen dem 
Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstücksei-
gentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicher-
heit. 

 
(4)  Der Zweckverband kann das Anschluss- und Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschrän-

ken, soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die Vorhaltung von 
Löschwasser. 

 
Der § 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffent-

liche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der An-
schluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 
(2)  Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an 

Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). Ge-
sammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung und zur Toilettenspülung ver-
wendet werden. Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen 
des Zweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 
Der § 7 erhält folgende Fassung: 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 
(1)  Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, 

soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder 
Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungs-
pflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf i.S.v. Satz 1 Trinkwasser oder 
Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Be-
nutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 

 
(2)  § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(3)  Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Lösch-

wasser. 
 
(4)  Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grundstückseigentümer den Zweckverband 

Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
weiterbetrieben werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage 
keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser 
aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) der 
Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) erforderlich. 

Anlagen des Grundstückseigentümers 
(= Verbrauchsleitungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in Gebäuden hinter 
der Übergabestelle; als solche gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie 
sich ganz oder teilweise im gleichen Gebäude befinden. 



 -16- 

Der § 9 erhält folgende Fassung: 
 

§ 9 
Grundstücksanschluss 

 
(1)  Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband hergestellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, 

abgetrennt und beseitigt. Er muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. 
 
(2)  Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. Er 

bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; 
seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grund-
stückseigentümers nachträglich geändert werden, so kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten 
einschließlich der Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

 
(3)  Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu 

schaffen. Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. Der Grundstückseigentümer darf keine 
Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

 
(4)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das 

Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich dem Zweckverband mitzuteilen. 
 
Der § 10 erhält folgende Fassung: 

 
§ 10 

Anlage des Grundstückseigentümers 
 
(1)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 

der Anlage von der Übergabestelle ab zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem anderen verpflichtet. 

 
(2)  Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-

mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Anlage 
und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Ver-
sorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasser-
verbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 

 
(3)  Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 

Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen 
Einsatz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch 
vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das 
DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die  

 
1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt wor-

den sind oder 
2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr 

gebracht worden sind 
 

und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in den vor-
genannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in 
Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 

 
(4)  Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur 

Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-
sung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Zweckverbandes zu ver-
anlassen. 

 
Der § 11 erhält folgende Fassung: 

 
§ 11 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 
 
(1)  Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind dem Zweckverband folgen-

de Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a)  eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan, 
b)  der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 
c)  Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
d)  im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 

 
Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband aufliegenden Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen 
sind von den Bauherrn und den Planfertigern zu unterschreiben. 

 
(2)  Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, 

so erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zu-
stimmungsvermerk zurück. Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt er dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine an-
gemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die 
Überprüfung befreien den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 

 
(3)  Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Zweckverbandes begonnen werden. Eine Ge-

nehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch 
die Zustimmung unberührt. 
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(4)  Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Zweckverband oder durch ein Installati-
onsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweckverbandes oder eines anderen Wasserversor-
gungsunternehmens eingetragen ist. Der Zweckverband ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Lei-
tungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes 
verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen. 

 
(5)  Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen beim Zweckverband über das Installationsunternehmen 

zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckver-
band oder seine Beauftragten. 

 
(6)  Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen. 
 
Der § 13 erhält folgende Fassung: 

 
§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 
 
(1)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen aus-

zuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu ges-
tatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschrif-
ten dieser Satzung und die vom Zweckverband auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. Zur 
Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Per-
sonen des Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, 
Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer 
des Grundstückes, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

 
(2)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem 
Zweckverband mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

 
(3)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine 

Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 
 
Der § 18 erhält folgende Fassung: 

 
§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 
 
(1)  Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten 

in der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im  
Falle 

 
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der 

Schaden vom Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig ver-
ursacht worden ist, 

2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit 
des Zweckverbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines ver-
tretungsberechtigten Organs des Zweckverbandes verursacht worden ist. 

 
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwen-
den. 

 
(2)  Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 

weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Un-
regelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

 
(3)  Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes 

Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Der Zweckverband ist verpflichtet, den 
Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusam-
menhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufge-
klärt werden können und seine Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

 
(4)  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15,00 €. 
 
(5)  Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 
 
Der § 21 erhält folgende Fassung: 

 
§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 
 
(1)  Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 

anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag 
auf Prüfung nicht beim Zweckverband, so hat er diesen vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
(2)  Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grund-

stückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergren-
zen nicht überschreitet. 
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Der § 24 erhält folgende Fassung: 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500 Euro belegt werden, wer vorsätzlich 
 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und  Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs.1, § 13 Abs.2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder hierauf gestützten Melde-, 

Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 
3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit den Installationsarbeiten beginnt, 
4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchs-

verbote verstößt. 
 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 16. Dezember 2010 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe 
 
Nutz, Verbandsvorsitzender 
 
 
Bek. Nr. 10 

Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern 
 

Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses 2009 
des Zweckverbandes Abfallverwertung Südostbayern (ZAS) 

 
Aufgrund des § 25 Eigenbetriebsverordnung gibt der Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern gemäß § 36 (2) der Ver-
bandssatzung die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 bekannt. 
 
Die Verbandsversammlung des ZAS hat am 15. Dezember 2010 den Jahresabschluss 2009 
 
mit einer Bilanzsumme von     160.024.576,72 EUR 
und einen Jahresgewinn von       17.778.673,14 EUR 
 
festgestellt. 
 
Der Jahresabschluss wurde durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. 
 
Dieser erteilte den folgenden Bestätigungsvermerk: 
 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss für das Jahr 2009 entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechts-
vorschriften und der Verbandssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage. Der Lagebe-
richt steht im Einklang mit dem Jahresabschluss; die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend darge-
stellt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 

 
 

München, den 24. September 2010 
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 

 
Dr. Pentenrieder,   Wiedemann,  
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
 
 
Gleichzeitig mit der Feststellung wurde beschlossen, den Jahresgewinn aus 2009 mit 17.778.673,14 EUR der allgemeinen 
Rücklage zuzuführen.  
 
Der Jahresabschluss 2009 wird zusammen mit dem Lagebericht in der Geschäftsstelle des ZAS, Bruck 110, Burgkirchen in der 
Zeit vom  
 

1. Februar 2011 bis 9. Februar 2011 
 
öffentlich (7 Tage) zur Einsichtnahme ausgelegt. 
 
 
Burgkirchen, den 17. Januar 2011 
Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern 
 
Erwin Schneider, Landrat, Verbandsvorsitzender 
 
 

 


